



Vereinbarung 

Betreuungsverein - ehrenamtlicher Betreuer 


In diesem Dokument haben wir uns für eine einheitliche Schreibweise entschieden. Alle 
Personenbezogenen Bezeichnungen sind jedoch geschlechtsneutral zu verstehen und 
beziehen sich gleichermaßen auf alle Personen.


Mit der Übernahme einer Rechtlichen Betreuung übernimmt der ehrenamtliche Betreuer 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Dabei stehen die Interessen der betreuten Person im 
Vordergrund. Deren Wunsch und Wille soll umgesetzt werden. Es ist daher wichtig, eine 
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, die sich durch Verlässlichkeit und Verbindlichkeit 
auszeichnet.


Der Betreuungsverein begleitet und unterstützt ehrenamtliche Betreuer bei ihrer Tätigkeit 
durch Informations- und Beratungsangebote. 
 

1. Angebote/Leistungen des Betreuungsvereins 

• Der Betreuungsverein bietet die Einführung in die Aufgabe als Betreuer, 
Schulungen zu verschiedenen Fachthemen, Erfahrungsaustausch und eine 

Betreuungsverein VIBE e.V. (BtV)

Ehrenamtlicher Betreuer
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bedarfsgerechte begleitende, persönliche Beratung an. Der Ehrenamtliche erhält 
(auf Wunsch) einen Nachweis über die Wahrnehmung der Angebote.


• Der Verein übt seine Tätigkeit auf der Basis seines Leitbildes und der Satzung des 
Trägers aus. Die Angebote und Leistungen sind abhängig von der erhaltenen 
Förderung gem. der jeweiligen Landesbestimmungen.


• Der Betreuungsverein benennt als feste Ansprechperson: 


____________________________________________________________________


• Der Betreuungsverein vertritt den Betreuer auf seinen Wunsch im 
Verhinderungsfalle soweit er als solcher vom Betreuungsgericht bestellt ist. 
Bedingungen hierfür ist eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem 
Ehrenamtlichen und dem Betreuungsverein sowie ein gültiger Gerichtsbeschluss.


• Ehrenamtlich rechtliche Betreuer sind über die Bundesländer versichert. Der 
Betreuungsverein bietet ggf. auf Anfrage zusätzliche Versicherungen an.


2. Plichten des ehrenamtlichen Betreuers 

• Er übernimmt eine rechtliche Betreuung und wird in Absprache mit dem 
Betreuungsgericht und der Betreuungsbehörde vom Betreuungsverein VIBE e.V. 
(BtV) unterstützt und begleitet.


• Er nimmt am hessischen Curriculum über die Grundlagen der Betreuungsführung 
des Betreuungsvereins im Umfang von 9 Modulen teil. Alternativ ist eine Teilnahme 
bei einem anderen Betreuungsverein möglich oder die Vorlage der Bescheinigung 
eines Kurses bei einem Betreuungsverein.


• Er verpflichtet sich zur Verschwiegenheit und der Einhaltung des Datenschutzes 
betreffend personenbezogener Daten und Inhalte.


• Er erklärt, dass er weder vorbestraft ist noch ungeklärte Schuldverpflichtungen hat.

• Er informiert kurzfristig (innerhalb von 5 Werktagen) den Betreuungsverein über die 

Übernahme einer neuen Betreuung und übermittelt den Namen und das 
Aktenzeichen des Amtsgerichtes.


• Er nimmt regelmäßig an Fortbildungen oder dem angebotenen 
Erfahrungsaustausch des Betreuungsvereins teil und hält regelmäßigen Kontakt zu 
seiner Ansprechperson/ dem Betreuungsverein.


• Er informiert den Betreuungsverein unverzüglich (innerhalb von 5 Werktagen) wenn 
eine Betreuung aufgehoben, beendet, abgegeben oder neu übernommen wurde.


• Er informiert den Betreuungsverein unverzüglich (innerhalb von 5 Werktagen) über 
Änderungen der eigenen Kontaktdaten (Adresse, Telefonkontakt, Mailadresse).
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3. Datenschutz 

Mit der Unterschrift willigt der ehrenamtliche Betreuer in die Datenverarbeitung im 
Rahmen der Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern ein. 
Sofern im Rahmen der Beratung erforderlich, umfasst diese Einwilligung ausdrücklich 
auch die Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten (z.B. 
Gesundheitsdaten der Betreuten).

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Ohne Einwilligung kann jedoch eine Beratung ggf. nur sehr eingeschränkt 
durchgeführt werden.


4. Anvertrautenschutz 

Die Vermeidung jeglicher Form von körperlicher, verbaler, psychischer und sexualisierter 
Gewalt sind Bestandteil dieser Vereinbarung. 

Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere 
die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen meiner Klienten. Dabei achte ich auf meine 
eigenen Grenzen.

Bei Anzeichen von Überforderung wende ich mich an den Betreuungsverein und bitte um 
Unterstützung.


5. Aufhebung der Vereinbarung 

Diese Vereinbarung endet bei Aufhebung/Abgabe der Betreuung(en). Sie kann jederzeit 
beiderseitig gekündigt werden. Der Betreuungsverein bietet ein Abschlussgespräch an.

Es erfolgt eine entsprechende Meldung des Betreuungsvereins an das Betreuungsgericht 
und die Betreuungsbehörde.


_________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des/der ehrenamtlichen Betreuer*in)


_________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift des Betreuungsvereins)


AG Betreuungsrecht der BAGFW April 2022, Verändert von VIBE e.V. (BtV) im Dezember 2025
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